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Wohnzimmer mit originaler Ausstattung

im Erdgeschoss der renovierten
Pfungener Villa

Zürcher Heimatschutz
baut Stiftung für
Schutzobjekte aus

1979 hat der Zürcher Heimatschutz

(ZVH) eine gemeinnützige Stiftung
errichtet, die schützenswerte Gebäude

erwirbt, erhält und renoviert. Höhepunkt
ihrer bisherigen Tätigkeit ist die soeben

abgeschlossene Renovation der bedeutenden

Fabrikantenvilla «Schlosshalde» samt

Parkanlage in Pfungen, die fortan teilweise

öffentlich zugänglich sein werden. Bei dieser

Gelegenheit kündigte der ZVH an, seine

Stiftung zu einer kantonalen Dachstiftung

zu erweitern.

1853 baute Ferdinand Gottlieb Ernst

(1822-1901) am linken Töss-Ufer in

Pfungen eine fünfgeschossige Fabrik für
die Wolltuchherstellung. Ihr wurde 1855

ein Wohnhaus für den Besitzer angefügt,
das 1878 vergrössert wurde und nach

1888 als Angestelltenwohnhaus diente.

Denn im selben Jahr kaufte der Sohn des

Firmengründers, Conrad Ferdinand Ernst

(1847-1910), die markante Geländestufe

über der Tössebene und liess hier durch

den bedeutendsten Winterthurer
Villen-Architekten Ernst Jung
(1841-1912) im Historismus-Stil die herr¬

schaftliche Villa «Schlosshalde» errichten.

Zu ihr gehören unter anderem auch ein

Gärtnerhaus und eine grosszügige Parkanlage

mit seltenen Pflanzen und Bäumen.

1900 heiratete die einzige Tochter des

Erbauers, Martha Ernst, den Winterthurer
Zahnarzt Dr. Emil Kollbrunner, worauf
das Paar in die «Schlosshalde» einzog und
sie schliesslich ihrem Sohn, Dr. iur. Hans

Kollbrunner, und seinen beiden Schwestern

Gertrud Buchmann und Annamarie

Koenigs hinterliess. Diese vermachten die

Liegenschaft in den 80er Jahren der

Stiftung des Zürcher Heimatschutzes.

Die «Schlosshalde» ist die neueste Realisierung

der im Stil des englischen National
Trusts arbeitenden gemeinnützigen

Stiftung des Zürcher Heimatschutzes. Nach

deren Präsidentin Elisabeth Bickl-Dünner
(Winterthur) bezweckt diese den Erwerb,
die Erhaltung und Wiederherstellung von

Objekten des Heimat-, Denkmal- und
Naturschutzes im Kanton Zürich. Finanziert

wird sie durch Barzuwendungen,

Schenkungen, Vermögenserträgnissen und

Neue Praxis
berücksichtigt
Gebäudezustand

Vor 1972 hatte das Bundesgericht den

Begriff des Unterhalts von Liegenschaften

rein technisch verstanden und In-

standstellungskosten zum Abzug
zugelassen, auch wenn die entsprechenden
Arbeiten kurz nach dem Erwerb des

Gebäudes durchgeführt wurden und dessen

Wert erhöht hatten. Danach wurde diese

Praxis zugunsten einer wirtschaftlicheren

Betrachtung der Unterhaltsarbeiten

aufgegeben (BGE 99 Ib 362). Seither können

Unterhaltskosten nur so weit vom
Roheinkommen abgezogen werden, als

sie zur Wiederherstellung oder Beibehaltung

des inneren Werts notwendig sind,

den die Liegenschaft im Zeitpunkt des

Kaufs hatte. Unterhaltsaufwendungen
im technischen Sinn, die zu einer

Erhöhung dieses Werts fuhren, gelten

dagegen als Aufwendungen flir die

Anschaffung oder Verbesserung von
Vermögenswerten Daraus folgerte das

Bundesgericht, dass Kosten von
Unterhaltsarbeiten, die unmittelbar
nach dem Erwerb des Grundstücks

ausgeführt werden, grundsätzlich nicht

abgezogen werden können. Diese wieder-

dem Erlös aus dem Verkauf von
grundbuchamtlich geschützten Objekten. Nach

diesem Prinzip konnten bisher unter anderem

das Lehenhaus Neftenbach, die

Haumüli in Embrach und die Hanfriibi in

Hettlingen bewahrt, erneuert und wieder

nutzbar gemacht werden. Aufgrund der

positiven Erfahrungen mit seiner Stiftung
möchte der Zürcher Heimatschutz deren

Aktivitäten ausbauen. Laut dessen

Präsidenten, Dr. Bruno Kläusli (Zürich), soll

diese fortan als kantonale Dachstiftung
auftreten. Sie steht lokalen Organen, die

sich um die Rettung, die Finanzierung und

den Unterhalt schützenswerter Gebäude

kümmern, in rechtlicher und baufachlicher

Hinsicht bei. Da diese Objekte in die

Dachstiftung eingebracht würden, erübrige

es sich, für jedes Gebäude eine eigene

Stiftung zu errichten.

Stiftung des Zürcher Heimatschutzes, Schaff-
hauserstrasse 2, 8006Zürich

holt bestätigte Rechtsprechung (vgl.
BGE 108 Ib 316) ist vom Bundesrat für
die direkte Bundessteuer aufVerord-

nungsebene verankert worden. (Art. 1

der Verordnung über den Abzug von
Kosten von Liegenschaften des

Privatvermögens). Danach können die

Aufwendungen für die Instandstellung einer

vom Verkäufer vernachlässigten Liegenschaft

in den ersten fünfJahren nach

dem Erwerb nicht vom Roheinkommen

abgezogen werden. In einem Punkt

allerdings, räumt das Bundesgericht ein,

« war die Praxis möglicherweise zu

streng und sollte gelockert werden». Dabei

geht es um Liegenschaften, die nicht
vernachlässigt worden sind. In solchen

Fällen sollen Unterhaltskosten künftig
auch unmittelbar nach dem Erwerb der

Liegenschaft vom Roheinkommen

abgezogen werden können, «wenn es um den

periodischen Unterhalt (und nicht um
das Nachholen unterbliebenen Unterhalts)

geht». Weiterhin kein Abzug möglich

ist dagegen, «wo der neue Vermieter

oder Verpächter die Liegenschaft renoviert,

um den Miet- oder Pachtvertrag

zu steigern, oder wo eine (auch selbstgenutzte)

Liegenschaft ganz oder teilweise

umgebaut oder einer neuen Nutzung
zugeführt wird»

NZZ, 19. 06. 97
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Internationaler
Museumstag 1998 vom
Sonntag, 17. Mai:
Jubiläumsgeschichten

1998 - ein Jubiläumsjahr. 1848, 1798

oder 1648: Viele Museen können dazu

anregende Ausstellungen gestalten. Neben

diesen Daten von gesamtschweizerischer

Bedeutung gibt es aber auch kantonale,

regionale und lokale Jubiläen. Runde

Geburtstage eines Ortes, eines Gebäudes,

einer Persönlichkeit, eines lokalen Vereins

- und natürlich des Museums selbst. Oder

eines Ereignisses im Museumsleben: einer

Schenkung, einer wichtigen Neuerwerbung,

eines Ausbaus, einer Neueinrichtung.

Zu feiern gibt es wohl immer etwas,

zu suchen lohnt sich. Und eine

Zusammenarbeit verschiedener Museen im

gleichen «Jubiläumseinzugsgebiet» übrigens
auch: die Medienpräsenz wird wesentlich

besser sein!

ICOM-Schweiz, die NIKE und der
Verband der Museen der Schweiz möchten Sie

einladen, am nächsten Museumstag solche

Jubiläumsgeschichten zu erzählen, in

grossen oder kleinen Ausstellungen, mit
besonderen Führungen oder

aussergewöhnlichen Aktivitäten. Gerne

hören Besucherinnen und Besucher

Geschichten zu, die so beginnen:
«Vor genau x Jahren...».

Wir haben wieder einen Sonntag gewählt,
da er sich meist bewährt hat; der 17. Mai
1998 liegt dem von ICOM festgelegten

18. Mai am nächsten.

Mit dem diesjährigen Museumstag haben

wir bescheiden angefangen, eine schon seit

einiger Zeit existierende Tradition auch in
der Schweiz zu etablieren, dies aus der

Uberzeugung heraus, dass die Wichtigkeit
der Museen für das kulturelle Leben

immer wieder in Erinnerung gerufen werden

muss. Unsere Initiative wurde sehr positiv
aufgenommen; die formulierten Kritiken
sind uns für die Verbesserung unserer
Arbeit hilfreich. Wir sind hoffnungsfroh,
dass auch Museen, die letztes Mal noch

gezögert haben, jetzt die Gelegenheit zu

einer sympathischen Öffentlichkeitsarbeit

nutzen werden, zumal wir Ihnen mit einer

(verbesserten) Broschüre und mit Medienarbeit

helfen.

Wir freuen uns, dass wir Ihnen Thema
und Datum so früh mitteilen können, und
bitten Sie, einen weiteren Termin bereits

jetzt festzuhalten: Bis zum 28. November

1997 sollten Sie uns Ihre Aktivitäten
melden, wenn Sie in unserer «Jubiläumsbroschüre»

präsent sein wollen.

ICOM-Schweiz: Dr. Martin R. Schärer

NIKE: Dr. Gian-Willi Vonesch

VMS Verband der Museen der Schweiz:

Dr. JosefBrülisauer

Journees europeen-
nes du Patrimoine
sur Internet
Le site Internet «Journees Europeennes
du Patrimoine» sur le reseau de la

Cooperation Culturelle du Conseil de

l'Europe comporte toute information
utile concernant les Journees

europeennes du Patrimoine ÜEP), c'est &

dire: Une presentation generale; les JEP
de l'annee en cours; la liste des coordi-

nateurs nationaux, avec leurs coordon-

nees precises; une exposition virtuelle
des affiches JEP; une section «Jeunes»,

avec presentation du concours

«Eduquons notre regard!» (actuellement

«Experience Photographique Internationale

des Monuments»); le Prix JEP;
des archives comportant l'ensemble des

documents collectes par pays, un volet

«presse», s'adressant aux journalistes;

une section exclusivement r&erv^e aux
coordinateurs. Un accent particulier
sera mis sur le lancement officiel et sur
d'autres evenements de relief.

L'adresse du site est:

http: //culture. coe. fr/JEP

Journee internationale
des Musees, 25 mai
1997

Repondant Pappel de l'ICOM, les portes
du Musee romain d'Avenches sont restees

ouvertes pour plus de 300 visiteurs le 25

mai 1997 afin de feter la Journee internationale

des musees. Une cinquantaine de

families, la bonne humeur et le beau temps
etaient au rendez-vous pour «jouer dans les

collections antiques», selon le theme choisi

cette annee en collaboration avec d'autres

musees de Suisse romande. II nous sem-

blait evident que les activites devaient porter

sur la mosai'que, sujet de notre exposition

temporaire actuelle. La mosai'que est

un sujet saisissant et se prete bien aux jeux:

notre concours comportait deux volets; des

questionnaires, conqus pour deux tranches

d'äge, invitaient ä decouvrir et ä bien

observer l'exposition de mosai'ques et aussi ä

se mettre en appetit pour la suite, la

confection d'une mosai'que. Installe autour
de tables devant le musee, ä l'ombre des

marronniers, chaque enfant a pu realiser,

avec beaucoup d'enthousiasme, une petite
mosai'que. On faisait ainsi connaissance

avec les joies et les astuces de ce metier! Ti-

rage au sort et jury designeront les ga-

gnants. Les resultats ornent, comme dernier

volet, notre exposition temporaire, en

reliant les activites de l'antiquite avec Celles

de notre jeunesse. A-t-on su reveiller le

respect de notre patrimoine et la volonte de le

sauvegarder?

Musee romain d'Avenches

25 mal«

Mir»« internationale

NIKE BULLETIN 3/97 29



Notizen

Die Restaurierung von schützenswerten Bauten erfolgt weitgehend durch
qualifizierte Handarbeit

Heimatschutz schafft
Arbeit

Der Schweizer Heimatschutz SHS ist

besorgt über die Entwicklung des neuen

Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen

NFA, infolgedessen sich der Bund aus

dem Bereich "Denkmalpflege, Heimat-
und Ortsbilderschutz" zurückziehen und
diesen vollumfänglich den Kantonen
anheimstellen soll. Der Rückzug des Bundes

würde höchstwahrscheinlich jegliche

Subventionierung von Restaurierungen erhal-

tenswerter Gebäude verschwinden lassen.

Die Erfahrung zeigt, dass kantonale Beiträge

in vielen Fällen nur gewährt werden,

wenn sie auch Bundesbeiträge auslösen

und Arbeit schaffen. Die zuständigen
Exekutiven können es sich in der heutigen
Situation nicht leisten, auf Bundesgeld zu

verzichten, das meistens auch Arbeitsplätzen

zugute kommt. Eine Studie der Nationalen

Informationsstelle für Kulturgüter-
Erhaltung NIKE hat ergeben, dass die im

Jahr 1989 von Bund, Kantonen, Gemeinden

und privaten Organisationen
ausbezahlten Denkmalpflegebeiträge ein Bauvolumen

von 1 Mia Franken, zusammen mit
den Bauten der öffentlichen Hand von
1.15 Mia Franken ausgelöst haben! Anderseits

trägt Heimatschutz zur Lebensqualität

und somit zum Wohlbefinden der

Bevölkerung bei.

Qualitativ hochwertige Arbeitsplätze werden

in einem erheblichen Masse gerade

durch Restaurierungen von historischen

Gebäuden erhalten, müssen doch solche

Arbeiten weitgehend von Hand verrichtet
werden.

In einer Studie kommt die Zentralstelle für

Gesamtverteidigung zum Schluss: „Sofern

es dem Umweltschutz gelingt, die Lebensqualität

zu verbessern dient er auch

Zielen der Sicherheitspolitik". Heimatschutz

ist demzufolge eine ebenso wichtige

Bundesaufgabe wie beispielsweise die

Sportschule Magglingen, die aber auch im

Neuen Finanzausgleich eine eidgenössische

Institution bleiben soll.

Das „reibungslose Funktionieren", welches

das Leitorgan des Eidg. Finanzdepartements

und der Finanzdirektorenkonferenz
als Vorteil seines Vorschlags anpreist, ist eine

leere Worthülse; bezüglich des Heimatschutzes

(und der Denkmalpflege und

Archäologie, Anm. d. Red.) würde - bei der

Verwirklichung des Vorschlages - gar
nichts mehr funktionieren. Als höchst
bedauerlich betrachtet der SHS, dass in
erster Linie bei der kulturellen Lebensqualität

'tabula rasa' gemacht werden soll.

Auch viele private Eigentümer historischer

Bauten müssten auf eine Restaurierung ihrer

erhaltenswerten Häuser verzichten.

Schweizer Heimatschutz

Museum für Industrie
und Arbeit

Sowohl in der Museumsstadt Basel, die

auf eine lange industrielle Tradition
zurückblickt, wie auch im Kanton Baselland,

einem ebenfalls früh industrialisierten

Kanton, fehlt eine Institution,
die sich systematisch und umfassend der

Wirtschafts-, Sozial- und

Alltagsgeschichte der letzten 150 Jahre

annimmt. In zunehmendem Masse besteht

heute die Gefahr, dass nicht nur die

Fabrikbauten, sondern alle Gegenstände

(Werkzeuge, Maschinen etc.) und Akten

(Firmennachlässe, Fotografien, Musterbücher

etc.) zerstört werden. Da diese

Güter jedoch die Quellen und Belege für
die wirtschaftlich und sozialgeschichtlich
höchst bedeutsame Epoche des späten
19. und 20. Jh. darstellen, ist ihre

Sicherung unentbehrlich.

Die verschwindende Industriekultur, die

sich in Architektur, Gestaltung, Design,
Produktion und Technologie

niedergeschlagen und unsere heutigen
Lebens- und Arbeitsformen wesentlich

geprägt hat, soll an einem für die
industrielle Entwicklung bedeutsamen Ort
vergegenwärtigt werden. Als «kollektives

Gedächtnis» soll das Museum für Industrie

und Arbeit Kulturgüter des

Industriezeitalters sammeln, erhalten,
publikumswirksam ausstellen und
zukunftsorientiert vermitteln. Es leistet damit
einen Beitrag zur notwendigen
Identitätsstiftung des Baselbiets um die

Jahrtausendwende.

Die Gründung des Museums für Industrie

und Arbeit ist das eigentliche Ziel des

Vereins IG Museum für Industrie und

Arbeit, der in Liestal gegründet wurde.

Die Idee eines der Industriekultur gewidmeten

Museums ist in unserer, durch die

Industrie stark geprägten Region

keineswegs neu, soll nun aber mit einer

breiten Abstützung in Wissenschaft,

Wirtschaft und Politik und mit
konsequentem Engagement realisiert werden.

Das Ziel der Museumsgründung soll in
drei Phasen erreicht werden: In einer

ersten Phase wird eine Informationsstelle

geschaffen, die alle Hinweise zu gefährdeten

Industriekulturgütern sammelt und

wenn nötig und möglich Hilfeleistungen
vermittelt oder anbietet. In einer zweiten
Phase wird die Äufnung einer Sammlung
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von beweglichen Industriekulturgutern

angegangen, welche die Grundlage fur das

projektierte Museum bildet. In der letzten,

dritten Phase soll das Museum fur Industrie

und Arbeit in der Region Basel

gegründet werden.

Von Beginn an soll mit den bereits

bestehenden Vereinen, mit interessierten

Firmen und Institutionen, die sich um die

Erhaltung von Industriekulturgutern
bemuhen, ein regei Kontakt gepflegt und
auch Projekte, die dem Vereinszweck

entsprechen, unterstutzt werden. Als erste

Aufgabe ist die Mitarbeit des Vereins IG
Museum fur Industrie und Arbeit bei der

von der SGTI (Schweizerische Gesellschaft

fur Technikgeschichte und Industriekultur)

konzipierten Ausstellung 150 Jahre

Bundesstaat - 150 Jahre Industriekultui zu

nennen, die im Mai 1998 in Liestal

eröffnet wird.

Adresse. Verein IG Museumfiir Industrie

undArbeit, Postfach 43, 4133 Pratteln 2

Weltkulturerbe:
Neuaufnahmen in
die Unesco-Liste

Die Lutherstätten in Wittenberg und
Eisleben sowie die Bauhausstandorte in
Dessau und Weimar sind Ende August
offiziell in die Liste des Weltkulturerbes

der Unesco aufgenommen worden. Neben

dem Geburts- und dem Sterbehaus

des Reformators wurden die Lutherhalle

in Wittenberg, in der der Reformator

mehr als dreissig Jahre lang lebte und

wirkte, sowie das frühere Wohnhaus

seines langjährigen Weggefahrten und

Mitstreiters Philipp Melanchthon

aufgenommen. Auch die Stadtkirche, in
der Luther einst predigte, sowie die

Schlosskirche an die er seine 95 Thesen

angeschlagen haben soll, gehören dazu.

In die Unesco-Liste aufgenommen
wurden auch das von Walter Gropius
1919 in Weimar gegründete Bauhaus

als Keim- und Entfaltungszelle einer

umfassenden Kunst- und Gesellschaftsform

sowie das eigentliche Bauhaus in
Dessau mit seinen Meisterhäusern. Damit

figurieren auf der Liste des

Weltkulturerbes der Bundesrepublik
Deutschland jetzt 19 Denkmäler oder

Denkmälergruppen.
Reuters

Itineraires Culturels

Le Conseil de l'Europe a informe de la creation de l'Institut Europeen des Itineraires

Culturels ä Luxembourg. Conformement ä une decision du Comite de la Culture, cet

Institut, cree conjointement pat le Conseil de l'Europe et le Grand-Duche du Luxembourg,

assumera dordnavant une partie des responsabilites liees au projet des Itineraires

Culturels, ä savoir: L'examen des nouvelles propositions d'itineraires; la coordination et
l'assistance technique des reseaux d'itineraires; les täches de communication, d'informa-
tion et d'edition ä l'aide d'une banque de donnes ä mettre en place ä l'Institut. La

validation des nouvelles propositions et l'attribution du logo resteront par contre, comme

par le passe, de la competence du Conseil de l'Europe. La liaison entre le Conseil de

l'Europe et l'Institut luxembourgeois sera assuree par un Conseil d'Orientation.

Institut Europeen des Itineraires Culturels

Tour Jacob, Plateau du Rahm

2427 Luxembourg
T 00352 241 250 Fax 00352 241 176

Prix du Fonds de
Restauration Europa
Nostra
Appel de candidatures

Europa Nostra um avec l'Institut International

des Chateaux Historiques gere un
fonds (I'ancien Fonds IBI) qui permet
chaque annee de decerner un pnx ä un

monument en peril tel que: chäteau-fort,
demeuie fortifiee, jardins. Les prix decer-

nes par le Fonds doivent avoir pour effet

d'une part de conti ibuer ä la conservation
du monument en peril, et d'autre part
d'attirer l'attention des pouvoiis publics et
de l'opinion sur les problemes et les dangers

qui menacent le monument.

Europa Nostra/IBI invite ses membres ä

faire connaitre leurs propositions pour le

prix 1998. Les dossiers presentes deviont

avoir pour objet une contribution ä la res-

tauration d'un escaher d'honneur Interieur
ou exterieur avec ses decors, realise avant

1900, dans une demeure histonque, qui ne

soit pas une propnete publique. L'echelle

du projet doit etre telle que le prix decerne

par le Fonds appoite une conti ibution

significative ä sa realisation.

La date limite de depot des candidatures

est fixee au 31 Janvier 1998. Aucun dossier

parvenu apres cette date ne sera pns en

consideration.

Information: Fonds de Restauration Europa

Nostra, Madame Els Quarles van Ujford,

Lange Voorhout 35, 2514 La Haye, Pays Bas

T31 26351 83 82 Fax 31 26 446 08 22

Francois Loeb Präsident

der SVWK

Der Berner FDP-Nationalrat und
Warenhausbesitzer Franfois Loeb ist zum ersten

Piasidenten der Schweizerischen Vereinigung

fur Wu tschaft und Kultur (SVWK)
gewählt worden, wie im Juli mitgeteilt
wurde. Die SVWK vertritt die Schweiz als

Mitglied bei der Cerec, dem European
Commitee for Business, Arts and Culture,

m Biussel. Die Vereinigung will die Zu-
sammenaibeit zwischen Wirtschaft und

Kultur fordern. Sie will Unternehmen und
Kulturschaffende bei der privaten
Kulturforderung unterstutzen.

sda

Denkmalpflege und
Öffentlichkeit

Akten der EKD-Tagung vom 12./13.

September 1996 in Sitten

Im Juni sind die Akten der Sittener

EKD-Tagung als Band 5 der Reihe

erschienen

Bestellungen:

NIKE, Moserstrasse 52

3014 BernT 031 336 71 11

Fax 031 333 20 60
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